
Anträge der CDU-Kreistagsfraktion
- zum Neubau des Albaufstiegs der A8 zwischen Mühlhausen und

Hohenstadt
- zum Weiterbau der B10 neu ab Gingen

I. Beschlussantrag

Der Landrat

Tischvorlage 2024/218
Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Wienecke, Jörg-Michael
07161 202-5500
j.wienecke@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Kreistag 11.10.2024 öffentlich Beschlussfassung

Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt, wie folgt zu beschließen:

1.) Der Kreistag des Landkreises Göppingen setzt sich mit Nachdruck für den
baldigen Ausbau der Autobahn A 8 im Streckenabschnitt zwischen Mühlhausen
und Hohen-stadt ein und fordert den Landrat und die Landkreisverwaltung auf,
dazu folgende Schritte zu unternehmen bzw. folgende Fragen zu klären:

1. Wann kann das Regierungspräsidium Stuttgart das Planfeststellungsverfahren
abschließen?

2. Welche Stellungnahmen (Anregungen, Bedenken, Einwendungen) können
nicht berücksichtigt werden und könnten dazu führen, dass der
Planfeststellungsbeschluss gerichtlich überprüft und erst mit Verzögerung
rechtskräftig werden könnte?

3. Mit welcher Verfahrensdauer müsste man rechnen?
4. Wäre es, um Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss und damit weitere

Verzögerungen in der Planung zu vermeiden, denkbar, mit den Kritikern des
geplanten Vorhabens zu sprechen, und sie vom überwiegenden öffentlichen
Interesse und den Chancen für die Raumschaft bei einer zeitnahen
Realisierung des Vorhabens zu überzeugen?

5. Wie weit ist die Autobahn GmbH mit dem Grunderwerb und der Planung von
vorbereitenden Maßnahmen?

6. Wie lange dauert die Ausführungsplanung?
7. Mit welchen Baukosten wird aktuell gerechnet? – ist die Finanzierung im

Bundeshaushalt gesichert?
8. Wie lange dauert das Vergabeverfahren?
9. Kann das Vorhaben noch innerhalb des Zeitrahmens im

Bundesverkehrswegeplan 2030 begonnen werden? – und welche Folgen
hätte es, wenn das nicht gelingen sollte?

2.) Der Kreistag des Landkreises Göppingen setzt sich mit Nachdruck für den
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II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Weiterbau der B 10 neu ab Gingen ein und fordert den Landrat und die Land-
kreisverwaltung auf, dazu folgende Schritte zu unternehmen bzw. folgende
Fragen zu klären:

1. Wann wird das Regierungspräsidium Stuttgart den RE-Vorentwurf für den
Streckenabschnitt von Gingen/Ost bis Geislingen/Ost fertigstellen?

2. Wann kann mit der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens gerechnet
werden?

3. Hat das RP bereits mit dem Grunderwerb und mit der Planung von
bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen?

4. Kann mit dem Bau des Teilabschnitts von Gingen/Ost bis Geislingen/Mitte
noch innerhalb des Zeitrahmens im Bundesverkehrswegeplan 2030 begonnen
werden? – und welche Folgen hätte es, wenn das nicht gelingen sollte?

Mit Schreiben vom 17.09.2024 hat die CDU-Kreistagsfraktion Anträge zu den o.g.
zentralen Verkehrsinfrastrukturprojekten A8 und B10 gestellt. Im Ausschuss für
Umwelt und Verkehr am 01.10.2024 wurde unter „Aktuelle Mobilitätsthemen“ zum
aktuellen Sachstand der Verwaltung ausgeführt, im Detail auf neuere Erkenntnisse
durch fachliche Berichterstattungen im Rahmen der Kreistagssitzung am 11.10.2024
verwiesen.

Nach damaligem Kenntnisstand sollten das Regierungspräsidium und die Autobahn
GmbH auf fachlicher Ebene in der Sitzung berichten. Frau Regierungspräsidentin
Bay ließ sich für den Termin entschuldigen und hat sich in einem Telefonat mit Herrn
Landrat Wolff am 09.10.2024 darüber ausgetauscht. Dazu wird in der Sitzung
mündlich ausgeführt.

Zum Antrag A8/Albaufstieg:

Die Autobahn GmbH führt in ihrer Antwort auf den CDU-Antrag aus, dass es seit
dem Vor-Ort-Termin in Mühlhausen am 01.08.2024 unter Teilnahme von Herrn PStS
Michael Theuer und Frau Ministerin Nicole Razavi keinen neuen Sachstand zum
laufenden Planfeststellungsverfahren gibt. Von einer Teilnahme an der Kreistags-
sitzung hat man daher Abstand genommen.

Das Regierungspräsidium verweist in Sachen erwarteter Planfeststellungsbeschluss
A8/Albaufstieg auf einen sehr weit vorangeschrittenen Verfahrensstand, der Hoff-
nung für einen baldigen Abschluss gibt. Die Planfeststellungsbehörde arbeite mit
Hochdruck an der Fertigstellung. Es wird nochmals betont, dass das Projekt höchste
Priorität genießt.

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Fragestellungen des CDU-Antrags im Rah-
men der Sitzung des Kreistags am 11.10.2024 nach tagesaktuellem Kenntnisstand
ausführen.
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Keine

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Zum Antrag B10:

Frau Vogt (Projektleiterin) und Herr Walz, Leiter des Referats 44 im Regierungs-
präsidium, führen in der Sitzung zum aktuellen Verfahrensstand aus. Im Zentrum
steht die Frage, wann mit dem Abschluss des RE-Entwurfs und dem „Gesehen-
vermerk“ aus Berlin zu rechnen ist und mit welchem zeitlichen Abstand die Ein-
leitung des Planfeststellungsverfahrens für beide Abschnitte der B10neu bis
Geislingen/Ost im Nachgang zu erwarten ist.

Keine Unterstützung der Anträge der CDU-Kreistagsfraktion.

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5


